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V

Vorwort

Mit diesem Buch möchte ich den im Bereich der Wissenschaft, 
Lehre und Kultur Publizierenden einen Überblick über die Rahmen-
bedingungen und speziellen Regelungen dieser Bereiche bei der 
Nutzung von Videos, Grafiken und Fotos vermitteln.

Das Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz (UrhWissG) zur 
Angleichung des Urheberrechts an die Wissensgesellschaft sowie die 
jüngste Reform des Urheberrechts aus dem Jahr 2021 haben ins-
besondere den Anforderungen der digitalen Wissensvermittlung 
und Kommunikation der Museen, Hochschulen, Bibliotheken und 
Forschungseinrichtungen Rechnung getragen. Damit verbunden ist die 
Ausweitung der Sozialbindung des Urheberrechts in den vorwiegend 
nicht kommerziellen Bereichen. So bestehen inzwischen zahlreiche 
Ausnahmeregelungen zur sonst notwendigen Zustimmung der Rechte-
inhaber zur Nutzung fremder Inhalte.

Ein Schwerpunkt dieses Buches liegt in der Wandlung der 
Perspektive vom Nutzenden zum Gebenden. Damit soll dem Umstand 
Rechnung getragen werden, dass Einrichtungen der Lehre, Wissen-
schaft und Kultur ein großes Interesse an der Verkehrsfähigkeit ihrer 
Werke haben und Lizenzgeber sind. In diesem Zusammenhang ist das 



Stichwort „Open Content“ bedeutsam. Es geht darum Erkenntnisse 
und kulturelle Inhalte einer breiten Masse möglichst vergütungsfrei und 
ohne urheberrechtliche Restriktionen nutzbar zu machen.

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit gelten mit dem neuen Urheber-
rechts-Diensteanbieter-Gesetz (UrhDaG) bei der Nutzung sozialer 
Netzwerke erweiterte Spielräume zur rechtskonformen Nutzung 
fremder Inhalte. Bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit über 
kommerzielle soziale Medien können nicht nur Privatpersonen und 
private Unternehmen, sondern auch Hochschulen, Forschungsinstitute, 
Bibliotheken und Museen profitieren.

Ein weiterer ausführlicher Abschnitt dieses Buches befasst sich mit 
der Anfertigung, Veröffentlichung und Archivierung von Personen-
fotos im besonderen Zusammenhang mit den Publikationen zur 
Lehre, Wissenschaft sowie zur Wahrung des Kulturerbes. Hierbei geht 
es nicht um urheberrechtliche Fragen, sondern um den Interessenaus-
gleich zwischen dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung sowie 
dem „Recht am Bild“ einerseits und den Interessen der im Dienst der 
Wissenschaft, Lehre und Kultur Publizierenden andererseits.

Den Abschluss dieses Buches bildet ein Überblick zu den gewerb-
lichen Schutzrechten. Der Schutz von Marken und Produkt-
gestaltungen wird im Bildrecht dann bedeutsam, wenn Fotos, Grafiken 
und Videos fremde Produkte und Marken zeigen. Beschrieben wird, wie 
ein rechtskonformer Interessenausgleich zwischen der Meinungs- und 
Kunstfreiheit der Publizierenden und den wirtschaftlichen Interessen 
der Anbieter von Dienstleistungen und Produkten zu suchen ist.

Kiel, Deutschland  
im Mai 2022

Christian W. Eggers
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